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Verminderung der Pfarr-Einkünfte in Rehetobel.

Durch den Willen der Mehrzahl der Kirchgenossen dieser
Gemeinde geleitet/ hat vor einigen Wochen die Vorsteher-
schaft in Rehetobel ihrem Pfarrer das Pfrnndgeld wöchent-
lich um zwei Gulden heruntergesetzt. Desgleichen ist von
derselben der unter dem jetzigen Pfarrer eingeführte Schul-
besucherlohn, der jährlich zwei und fünfzig Gulden
und sechs Kreuzer betrug, abgeschafft worden. Es verlautet
auch, daß noch andere, früher unbekannte und erst seit
etwa einem Dutzend Iahren erfundene Nebeneinkünfte, dem
nämlichen Schicksale der Wiederabschaffung unterlegen seyen.

Erläuterung.
Wir können uns nicht enthalten, zur Erläuterung einer

Stelle, S. 157 dieser Blätter, Jahrgang 1826, Folgendes
nachzutragen. Aus guter Quelle sind uns folgende Resultate
einiger freiwilligen Sammlungen in dem Zeitraum, während
dessen der Verfasser jenes Aufsatzes in Herisau sich aufge-
halten hat, nämlich von 1814 — 1826 bekannt geworden.
Für das neue Waisenhaus : 12,000 fl.; für die armen Bei-
fassen und diejenigen in den übrigen Gemeinden hinter der
Sitter, während des HungerjahrS: 12,000 fl.; für die
Schule: 18,000 fl. ; für den Bau des neuen NathhauseS:
6000 fl. ; für die Griechen : 2195 fl. Inner 12 Iahren sind
also für gemeinnützige und wohlthätige Zwecke daselbst einzig
durch freiwillige Sammlungen über 50,000 fl. zusammenge-
bracht worden.

Mit allen verehrten Abnehmern des Monats-
bIatts wird hiermit die Abrede getroffen, daß Jeder,
der es für's Jahr 1827 nicht mehr begehrt, beim Em-
pfang des Dezember-Bogens ausdrucklich abbestellen
soll, wer also nicht bestimmt abbestellt, wird als
fortwährender Abnehmer für's ganze Jahr 1827 ange-
sehen.
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